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Information über früheres Auftragsverhältnis des NDB zu

Dem Direktor NDB ist unklar, ob die Departementsvorsteherin VBS über Nachfolgendes be-
reits früher informiert wurde. Er will von seiner Seite hiermit Transparenz über einen potentiell
heiklen früheren Vorgang beim NDB schaffen, zumal nicht ausgeschlossen ist, dass das GS
VBS in dieser Angelegenheit kontaktiert wird. Es ist auf Stufe Departement zu entscheiden,
ob auch die Aufsichtsorgane GPDel und/oder AB-ND zu informieren sind.

Sachverhalt

hatte von Mai 2010 bis April
HÜBen zwecks[üIReElliLadMEHE mMHmM

Beratung und Expertise in den Sachbereichen TerrorisrrmmMund operative
Dienstleistungen;
Exklusive und zeitgerechte Weiterleitung von vertraulichen und sicherheitspolitisch rele-
vanten Informationen der ND-Community an den NDB;
Andere, von der Auftraggeberin definierte Aufgaben.

Die entsprechenden Verträge enthielten eine Geheimhaltungsklausel. Die Kosten von Fr
00.-) finanzi
wurden als B

ie eine Berichterstattung an das De-erkennbar über
partement und die Aufsichtsorgane als Quelle ldat erbrachte auch keine Resultate
die als nachrichtendienstlich wertvolle Informationen gewertet werden können.

Mit E-Mail vom 4. August 2022, eingegangen bei der C Kom NDB, wandte sich n
an den Direktor NDB mit dem Hinweis auf eine Bekanntschaft aus früherer Tä
Bitte um Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit

Beurteilung

Der NDB wird nicht auf den Kontaktwunsch vo ien

Erinnerung an relevante gemeinsame Tätigkei Die
Der Direktor NDB hat keine
Mandatsverträge zwischen

Jürg Bühler
NDB

Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern
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n und dem NDB sind zwar GEHEIM (vereinfachte Bearbeitung) klassifiziert, halten aller-
mg–ëlest, dass die Abrechnung von Sozialleistungen und beruflicher Vorsorge Sache des
Auftragnehmers EIsind. Dieser hatte damit nicht die Stellung einer gesetzlich geschütz-
ten menschlicheäDüale nach Artikel 15 NDG (in Kraft ab September 2017), deren Entschä-
digung weder als steuerpflichtiges Einkommen noch als Einkommen im Sinn der AHV-Gesetz-
gebung gilt. Die Mandatsentschädigung war demnach steuerlich zu deklarieren.

Das Auftragsverhältnis ist in einem Papierdossier dokumentiert
Die dokumentierten monatlichen Treffen mit e E

wahr. Ihre GesprächsinhW3 Fd in wenigen sehr knappe
en dokumentiert. Wichtjg schienen Teilnahmen an einem «Run

den Tisch» gewesen zu sein, auch » genannt, von
Parlamentariern, kantonalen Politiken BIBIiIgh aus der Sicher

tik1. Treibende Kraft dafür war für den
amals (ebenfalls) tätig war, ndltqjnHlrq4 ibrqaqKejtgllll lagyvesen zu

Die nach Einschätzung deT DB bisher nie
bekannte 1:Mr medial auf grosses Interesse stossen. Die Tä-
tigkeiten von gemäss Dokmation scheinen zumindest teilweise auf politische Ein-
üussnahmenWËichtet gewesen zu sein

Jürg Bühler erfuhr 2019 von
diesem Mandat Wes NDB8 melmB

ä:lm,a'::i.h:1%?l'l:Ers
seinem Stellvertreter lber-

ler und zeigte es ihm das
Departement informierte, ist nicht bekannt.

:= 1'Jg:%:'dL'=,eËH':LEif'J=.'.';IEiT.E:!iTün
nicht informiert

sinngemäss antwortete, dass das eine Person sei, die man beruf seiner
gegen sich, ohne weiter zu präzisieren, welches Verhältnis zu bestand. Diese Frage
könnte zusamMEhangen habenzu
hatte dmaE

Bei Bundespolizei und Dienst für Analyse und
esucht. Diese hielten ihn aber weaen seiner

istanz.i
Prävention hatte
Tätigkeit

Ifrüher auch Anschluss
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=) Der NDB rat davon ab, = als Experten für Jegliche Themen belzuzlehen

1 Eine Einladung vom Oktober 2016 ging beispielsweise an
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